
Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau : Vierteljahresschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Herausgeber: Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Band: 58 (1966)

Heft: 11

Rubrik: Impressum

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Der Kongreß hält eine umfassende Landes-, Regional- und Ortsplanung für
eine der dringlichsten Aufgaben. Die in absehbarer Zeit zur eidgenössischen
Volksabstimmung gelangende Bodeninitiative bietet mangels eines brauchbaren
Gegenvorschlages die einzige Möglichkeit, ohne weiteren Zeitverlust die Grundlagen

für die Landesplanung zu schaffen, eine vorausschauende Bodenpolitik der
Gemeinwesen zu fördern und der Bodenspekulation einen Riegel zu schieben.
Der Kongreß fordert alle Stimmbürger auf, sich im Hinblick auf die kommende
Volksabstimmung mit allen Kräften für die Annahme der Bodeninitiative
einzusetzen.

Resolution zur wirtschaftlichen
und politischen Gleichberechtigung der Frauen

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund setzt sich seit Jahrzehnten für die
uneingeschränkte Gleichberechtigung der Schweizerinnen in allen Bereichen des

öffentlichen Lebens ein. Er hat deshalb die Forderung nach Verleihung der vollen
politischen Rechte an die Bürgerinnen unseres Landes in sein Arbeitsprogramm
aufgenommen. Durch die Beeinflussung der Gesetzgebung, seine Tätigkeit auf
dem Gebiete der Erwachsenenbildung und seine Veröffentlichungen fördert er
beharrlich die Anerkennung der Schweizerin als vollberechtigte Bürgerin des
Landes.

Der Kongreß nimmt mit Befriedigung Kenntnis vom weltweiten Programm
über die Rechte der Frau, das sich der Internationale Bund Freier
Gewerkschaften (IBFG) auf dem 8. Weltkongreß im Jahre 1965 in Amsterdam gegeben hat.

Er begrüßt es, daß durch den Ausgang der Volksabstimmung im Kanton Basel-
Stadt nach Jahren des Stillstandes wieder ein Fortschritt erzielt werden konnte
und erwartet mit Zuversicht, daß der Stand Zürich im Herbst dieses Jahres dem
Beispiel der Kantone Waadt, Genf, Neuenburg und Basel-Stadt folgen werde.

Der Kongreß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes bekennt sich aber
auch vor allem zur wirtschaftlichen Gleichberechtigung der Frau. Er bedauert
daß die Eidgenossenschaft den Grundsatz des gleichen Lohnes für gleichwertige
Arbeit immer noch nicht voll anerkennt und das Uebereinkommen Nr. 100 der
Internationalen Arbeitsorganisation noch nicht ratifiziert hat.

Er unterstützt die dem Gewerkschaftsbund angeschlossenen Verbände in ihrem
Bestreben, mit ihrer Vertrags- und Lohnpolitik der Gerechtigkeit zugunsten der
Frauen zum Durchbruch zu verhelfen.

Resolution zum Krieg in Vietnam

Der 38. Kongreß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes bedauert die
Fortsetzung und Verschärfung des Vietnamkrieges und die damit verursachten
unermeßlichen Leiden. Er gibt der Befürchtung Ausdruck, daß sich dieser Krieg
zu einer weltweiten Katastrophe ausweiten könnte. Er begrüßt deshalb den Aufruf

der Liga der Rotkreuzgesellschaften an die Regierungen der Länder, sich
um die Beilegung des Konfliktes zu bemühen. Er hofft, daß die zurzeit laufenden
vielfachen Friedensbemühungen Erfolg haben werden.
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